
Zusatzvereinbarungen zur HDI-Gerling Classic-Unfall versicherung (ZB Classic 2008)  

 

Versicherungsschutz bei Gasen und Dämpfen (zu Ziffe r 1.3 AUB 2008)  

Als Unfälle gelten auch unfreiwillige Gesundheitsschädigungen durch allmähliche Einwirkung von Gasen 
und Dämpfen, soweit es sich um die Folgen eines einzelnen vom alltäglichen Geschehen abweichenden, 
unerwartet eintretenden Ereignisses handelt. 

Ausgeschlossen sind die durch den Beruf an sich bedingten, insbesondere auch die durch gewöhnliche 
Einatmung bei der berufsmäßigen Beschäftigung mit Chemikalien allmählich zu Stande kommenden 
Schädigungen (Berufs- und Gewerbekrankheiten). 

 

Gesundheitsschädigungen durch Rettungsmaßnahmen (zu  Ziffer 1.4 AUB 2008)  

Ziffer 1.4 der HDI-Gerling Allgemeine Unfall-Versicherungsbedingungen (AUB 2008) wird wie folgt er-
gänzt: Als  unfreiwillig erlitten gelten auch Gesundheitsschädigungen, die der Versicherte bei rechtmäßi-
ger Verteidigung oder bei Bemühungen zur Rettung von Menschenleben und/oder Sachen von erhebli-
chem Wert erleidet. 

 

Verlängerte Anmeldefrist für die Invalidität (zu Zi ffer 2.1.1.1 AUB 2008)  

Die in Ziffer 2.1.1.1 AUB 2008 genannte Frist zur Geltendmachung einer Invalidität wird von 15 auf 18 
Monate erweitert. 

 

Gemischte Institute (zu Ziffer 2.4.1 AUB 2008)  

Erfolgt die Heilbehandlung in einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation 
dient, so entfällt der Krankenhaustagegeldanspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfall-
einweisung handelt oder die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des 
Wohnortes der versicherten Person ist.  

 

Zusätzliche Kurbeihilfe (zu Ziffer 2 AUB 2008)  

Ergänzend zu Ziffer 2 AUB 2008 bieten wir entsprechend der nachfolgenden Regelung Versicherungs-
schutz bei Kuren/Sanatoriumsaufenthalten: 
 
1 Voraussetzungen für die Leistung 
 
1.1 
Die versicherte Person hat nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall im Sinne von Ziffer 1 AUB 2008 
wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen innerhalb 
von drei Jahren, vom Unfalltage an gerechnet, für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 
drei Wochen eine medizinisch notwendige Kur/einen medizinisch notwendigen Sanatoriumsaufenthalt 
durchgeführt. 
Diese Voraussetzungen werden von Ihnen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen. 
 
1.2 
Als Kur gilt nicht eine stationäre Behandlung, bei der die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen im Vorder-
grund steht, insbesondere nicht die Anschlussheilbehandlung im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnah-
me, d. h. die medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in einer Krankenanstalt, die auch Kuren 
bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführt oder Rekonvaleszenten aufnimmt.  
 
2 Höhe der Leistung 
 
Die Kurbeihilfe wird in Höhe von 1.000 Euro einmal je Unfall gezahlt. Dabei wird Ziffer 3 AUB 2008 berück-
sichtigt. 
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Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, kann die vereinbarte Kurbeihil-
fe nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 
 
3 Ausschluss der Dynamik 
 
Die Kurbeihilfesumme nimmt an einer für andere Leistungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und 
Beitrag nicht teil. 

 

Erweiterter Versicherungsschutz bei Bewusstseinsstö rungen (zu Ziffer 5.1.1 AUB 2008)  

In teilweiser Abänderung von Ziffer 5.1.1 AUB 2008 sind Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstö-
rungen mitversichert. 

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Unfälle beim Führen von Fahrzeugen, die darauf zurückzufüh-
ren sind, dass der Versicherte infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 
Mittel (hierunter fallen nicht ärztlich verordnete Arzneimittel) nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu 
führen. Der Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Blutalkoholgehalt des Versicherten zum Zeit-
punkt des Unfalles nicht über der durch höchstrichterliche Rechtsprechung für die Fahrunfähigkeit festge-
legten Grenze lag. 

 

Infektionen (zu Ziffer 1.3 und Ziffer 5.2.4 AUB 200 8) 

Ergänzend zu Ziffer 1.3 sowie in teilweiser Abänderung von Ziffer 5.2.4 AUB 2008 sind die Folgen von 
Insektenstichen ebenfalls als Unfallfolge anzusehen. Ausgeschlossen bleiben übertragene Infektions-
krankheiten (z.B. Malaria und die Folgen von Zeckenbissen - Hirnhautentzündungen -, etc.). 

 

Keine Obliegenheitsverletzung bei verspäteter Hinzu ziehung eines Arztes  
(zu Ziffer 7.1 AUB 2008)  

Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder nicht erkennbaren Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsver-
letzung vor, wenn der Versicherte einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar 
wird. 

 

Keine Nachteile bei Berufsausübung nach einem Unfal l (zu Ziffer 7 AUB 2008)  

Geht der Versicherte nach einem Unfall aus Pflichtgefühl seinem Beruf nach, so wird dieses nicht zu sei-
nen Ungunsten ausgelegt. Für die Bemessung des Grades der Arbeitsbeeinträchtigung ist der objektive 
ärztliche Befund ausschlaggebend. 

 

Erweiterte Meldepflicht bei Unfällen mit Todesfolge  (zu Ziffer 7.5 AUB 2008)  

Die Frist beginnt erst, wenn der Versicherungsnehmer, die Erben oder bezugsberechtigten Personen 
Kenntnis von dem Tod des Versicherten haben. 

 

Versehensklausel (zu Ziffer 7 AUB 2008)  

Unterlassen Sie die Abgabe einer Anzeige oder geben fahrlässig eine unrichtige Anzeige ab oder unter-
lassen fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, so werden wir von der Verpflichtung zur Leis-
tung nicht frei, wenn Sie nachweisen, dass das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und nach 
seinem Erkennen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, auf 
Grund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so muss dieser rückwirkend ab dem Zeitpunkt be-
zahlt werden, an dem dieser Umstand eingetreten ist. 

Die in den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 195, 199 BGB) festgelegte Ver-
jährungsfrist wird durch die vorstehende Versehensklausel nicht berührt. 

Zusätzliche Kostenübernahme (zu Ziffer 9.1 AUB 2008 ) 
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Die Kosten gem. Ziffer 9.1 AUB 2008 übernehmen wir in voller Höhe. 

 

Vorsorge-Versicherung (zu Ziffer 10.1 und Ziffer 10 .2 AUB 2008)  

Falls Sie während der Laufzeit des Vertrages heiraten oder ein Kind bekommen, ist der Ehepartner ab 
dem Tag der Hochzeit, das Kind ab dem Zeitpunkt der vollendeten Geburt, im Rahmen dieses Vertrages 
für die Dauer von drei Monaten mit folgenden Leistungen beitragsfrei mitversichert: 

- der Ehepartner  

 mit der Hälfte der für Sie durch diesen Vertrag  für den  Todes- und  Invaliditätsfall  verein- 
     barten Summen, höchstens jedoch mit  
  
 25.000,-- Euro für den Todesfall  
 50.000,-- Euro für den Invaliditätsfall 

- das Kind  

   5.000,-- Euro für den Todesfall  
 50.000,-- Euro für den Invaliditätsfall 

Die vorgenannten Beträge für die Mitversicherung gelten auch dann, wenn für Sie mehrere Unfallversiche-
rungen bei uns bestehen. 
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